
Eingangsstempel 

An den 
Schulsprengel Schluderns 
Schulgasse 13 
39020 Schluderns 
 

 
Ansuchen um ganzjährige Abwesenheit 

 

Der/die unterfertigte   _____________________________________  
                                  
                                             Vater         Mutter       Erziehungsberechtigte/r 
 

wohnhaft in ______________________________________________, Tel.____________________ 

                                                                          (Ort - Straße/Platz / Nr.)                                                                 

 
ersucht 

 

die Abwesenheit vom Unterricht für das gesamte Schuljahr 2026/2027 für 

 
ihren Sohn / ihre Tochter _________________________________,  geboren am _____________, 
 

in __________________________ zu genehmigen. 

 
 

Begründung: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Der/Die Unterfertigte verpflichtet sich, die erforderliche Dokumentation (psychologische 
oder ärztliche Bescheinigung, Schulreifetest) innerhalb März 2026 im Sekretariat des 
Schulsprengels Schluderns nachzureichen. Die ganzjährige Abwesenheit kann NUR ein 
einziges Mal genehmigt werden. 
 
 

Unwahre Erklärungen und falsche Urkunden 
 

Wer unwahre Erklärungen abgibt, falsche Urkunden erstellt oder sie in den von diesem Einheitstext vorgesehenen Fällen 
verwendet, wird im Sinne des Strafgesetzbuches und laut einschlägigen Sondergesetzen bestraft (Artikel 76 des D.P.R. 
vom 28. Dezember 2000, Nr. 445). 

 

Mitteilung im Sinne des Datenschutzes  
 

Rechtsinhaber der Daten ist der Schulsprengel Schluderns. Die angegebenen Daten werden von der Schule, auch in 
elektronischer Form, für die Erfordernisse des Artikels 35 von D.P.R. vom 10. Februar 1983 Nr. 89 verarbeitet. Die Daten 
müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der 
erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anträge nicht bearbeitet werden. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 
Zugang zu ihren bzw. seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, 
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen (Artikel 13 des 
Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196). 

 

     
Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

 


